
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 11a KA-AZG Überlassung
 KA-AZG - Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.03.2022

1. (1)Eine Überlassung im Sinne dieses Bundesgesetzes liegt vor, wenn Dienstnehmer/innen Dritten zur Verfügung

gestellt werden, um für sie unter deren Kontrolle zu arbeiten. Überlasser/in ist, wer als Dienstgeber/in

Dienstnehmer/innen zur Arbeitsleistung an Dritte verpflichtet. Beschäftiger/in ist, wer diese Dienstnehmer/innen

zur Arbeitsleistung einsetzt.

2. (2)Für die Dauer der Überlassung gelten die Beschäftiger/innen als Dienstgeber/innen im Sinne dieses

Bundesgesetzes.
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